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Vorwort

Mit der nunmehr vorliegenden, neu bearbeiteten und aktualisierten
7. Auflage werden die Auswirkungen der Gesetze
– zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartner,
– zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur Ände-
rung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermögens-
rechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung
(EuKoPfVODG),

– zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der kaufrechtlichen
Mängelhaftung, zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes und
zum maschinellen Siegel im Grundbuch- und Schiffsregisterverfahren,

– zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Woh-
nungseigentumsgesetzes und zur Änderung von kosten- und grundbuch-
rechtlichen Vorschriften (Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz –
WEMoG),

– zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung,
– zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (Sanierungs-
und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz – SanInsFoG)

– über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unterneh-
men (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz – Sta-
RUG)

– zur Änderung des Justizkosten- und des Rechtsanwaltsvergütungsrechts
und zur Änderung des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-
19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (Kosten-
rechtsänderungsgesetz 2021 – KostRÄG 2021)
und die vielfältigen Entscheidungen der letzten 5 Jahre, insbesondere des

Bundesgerichtshofs, sowie die große Zahl an Veröffentlichungen zu Fragen
der Zwangsverwaltung, des Mietrechts, des Spannungsfeldes zwischen Insol-
venz und Zwangsverwaltung, aber auch der Vergütung in der Zwangsver-
waltung in die Kommentierung umgesetzt.
„Das ZVG auf dem Prüfstand“ – unter diesem Motto hat das Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz das Gesetz über die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG) umfassend evaluie-
ren lassen. Das Forschungsvorhaben wurde durch einen Beirat, bestehend
aus Vertretern der maßgeblich von dem Forschungsprojekt berührten Inte-
ressenvertretungen und Verbände, beratend begleitet. Im April 2017 wurde
das Ergebnis der rechtsvergleichenden Forschung und im Juni 2017 der über
400 Seiten umfassende Abschlussbericht über die rechtstatsächliche For-
schung vorgelegt. Da die Ergebnisse bisher nicht weiterverfolgt wurden,
wurde von einer Einarbeitung abgesehen.
Die Bearbeitung befindet sich durchweg auf einem Stand von Januar 2021.

Bedauerlicherweise steht mein Mitautor Hans Haarmeyer auf eigenen

V



Wunsch für die Bearbeitung an diesem Werk nicht mehr zur Verfügung.
Auch weiterhin bin ich für Anregungen und Hinweise aus der Praxis sehr
dankbar.

Berlin im März 2021 Prof. Dipl.-Rpfl. Udo Hintzen

Vorwort
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Aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Die Zwangsverwaltung hat sich in den vergangenen 30 Jahren grund-
legend verändert, was zum einen ganz wesentlich mit den veränderten
Finanzierungsmodellen und den daraus folgenden Anforderungen an die
Absicherung der Kreditgeber zusammenhängt, zum anderen aber auch den
völlig veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich des Miet-
und Pachtrechts. Insbesondere in der Folge der Wiedervereinigung ist die
Zahl der Zwangsverwaltungsverfahren rapide angestiegen und hat ein Aus-
maß erreicht, in dem zunehmend von den Gerichten professionell tätige
Zwangsverwalter die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens absi-
chern. In den Kommentaren und Lehrbüchern zum Zwangsvollstreckungs-
recht spielt gleichwohl die Zwangsverwaltung seit Jahrzehnten eine nur
untergeordnete Rolle und wird in einer Weise dargestellt und beschrieben,
die mehr dem überkommenen Bild des Rechts des vergangenen Jahrhun-
derts entspricht, als der gewandelten Realität professionalisierter Abwicklung
und den Anforderungen der die Zwangsverwaltung betreibenden Gläubiger.
Auch die vor 30 Jahren verabschiedete Zwangsverwalterverordnung
(ZwVerwVO) hat das überkommene Bild eines Verwalters, der eine
Zwangsverwaltung höchstpersönlich und nebenberuflich betreibt, fort-
geschrieben und konserviert. Daneben hat die Verordnung aufgrund fehlen-
der normativer Anpassung zu immer größeren Anwendungsproblemen in
der Praxis geführt.
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